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Regeste

Übernahme der Kosten für die kieferorthopädische Behandlung einer Gesichts-Asym
metrie durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung (Art. 17 lit. f Ziff. 3 KLV)

Erwägungen

E. 1
Gemäss Art. 56 Abs. 1 und Art. 57 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000, dessen Bestimmungen gemäss
Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die
Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994 auf die Krankenversicherung anwendbar
sind, kann gegen Einspracheentscheide der Krankenversicherer beim zuständigen
kantonalen Versicherungsgericht Beschwerde erhoben werden. Zuständig ist nach Art. 58
ATSG das Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person zur Zeit
der Beschwerdeerhebung ihren Wohnsitz hat. Vorliegend befindet sich dieser im Kanton
Basel-Landschaft, weshalb die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts zu bejahen ist.
Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung
(VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als
einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden aus dem Bereich der
Krankenversicherung. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden
Beschwerde zuständig. Auf die – im Übrigen frist- und formgerecht erhobene –
Beschwerde vom 1. März 2024 ist demnach einzutreten.

E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

E. 3
Die Beschwerdegegnerin hat dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung in der Höhe
von insgesamt Fr. 4'732.10 (inkl. Auslagen und 8,1 % Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
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